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“Wissenschaft” im aktuellen EpG

Krankheitsbekämpfung 
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e. der Zugang zu Einrichtungen und Mitteln für den Schutz vor Übertragungen 
gesichert werden; 

f. die Auswirkungen von übertragbaren Krankheiten auf die Gesellschaft und 
die betroffenen Personen reduziert werden. 

Art. 3 Begriffe 
In diesem Gesetz gelten als: 

a. übertragbare Krankheit: Krankheit, die durch Krankheitserreger oder deren 
toxische Produkte auf den Menschen übertragbar ist; 

b. Beobachtungen: klinische Befunde (z.B. Verdachtsdiagnosen, bestätigte Di-
agnosen, Todesfälle), laboranalytische Befunde (z.B. Testresultate, direkte 
und indirekte Krankheitserregernachweise, Typisierungen, Resistenzprüfun-
gen), epidemiologische Befunde (z.B. Kennzahlen zu therapieassoziierten 
Infektionen) sowie Ereignisse (z.B. verdächtige Substanzen, Gegenstände), 
die mit übertragbaren Krankheiten in Zusammenhang stehen;  

c. Krankheitserreger: natürliche und gentechnisch veränderte Organismen 
(z.B. Viren, Bakterien, Pilze, Protozoen und andere Parasiten), Stoffe (z.B. 
Prionen, Toxine) sowie genetisches Material, die eine übertragbare Krank-
heit verursachen oder verschlimmern können;  

d. Umgang mit Krankheitserregern: jede Tätigkeit mit Krankheitserregern, 
insbesondere die Herstellung, Vermehrung, Freisetzung, Inverkehrbringung, 
Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr, Aufbewahrung, Verwendung, Lagerung, Ent-
sorgung oder den Transport. 

Art. 4 Ziele und Strategien 
1 Der Bundesrat legt unter Einbezug der Kantone die Ziele und Strategien der Er-
kennung, Überwachung, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 
fest. 
2 Bei der Festlegung der Ziele und Strategien sind insbesondere zu berücksichtigen: 

a. die Erkenntnisse der Berichterstattung nach Artikel 76; 
b. internationale Empfehlungen und Richtlinien; 
c. der aktuelle Stand der Wissenschaft. 

3 Bund und Kantone überprüfen aufgrund der Berichterstattung, ob die Ziele erreicht 
sind, und ergreifen bei Bedarf entsprechende Massnahmen. 

Art. 5 Nationale Programme 
1 Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erarbeitet unter Einbezug der Kantone 
themenspezifische nationale Programme zur Erkennung, Überwachung, Verhütung 
und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, insbesondere in den Bereichen: 
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a. zur Erkennung und Überwachung von übertragbaren Krankheiten; 
b. Massnahmen gegenüber einzelnen Personen;  
c. Massnahmen gegenüber der Bevölkerung; 
d. zur Verteilung von Heilmitteln. 

2. Kapitel: Information und Informationsaustausch 

Art. 9 Information 
1 Das BAG informiert die Öffentlichkeit, bestimmte Personengruppen sowie Behör-
den und Fachpersonen über die Gefahren übertragbarer Krankheiten und über die 
Möglichkeiten zu deren Verhütung und Bekämpfung. 
2 Es veröffentlicht regelmässig Zusammenstellungen und Analysen über die Art, das 
Auftreten, die Ursachen und die Verbreitung übertragbarer Krankheiten. 
3 Es veröffentlicht Empfehlungen zu Massnahmen gegen übertragbare Krankheiten 
und zum Umgang mit Krankheitserregern und passt sie regelmässig dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft an. Sind andere Bundesämter betroffen, so handelt das BAG 
im Einvernehmen mit diesen. 
4 Das BAG und die zuständigen kantonalen Behörden koordinieren ihre Informati-
onstätigkeit. 

Art. 10 Informationsaustausch 
1 Das BAG sorgt dafür, dass die Kantone die für die Verhütung und Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten massgeblichen Informationen erhalten. 
2 Die zuständigen Stellen des Bundes und der Kantone tauschen Forschungsergeb-
nisse, Fachwissen und Informationen über Ausbildungs- und Überwachungspro-
gramme untereinander aus. 

3. Kapitel: Erkennung und Überwachung 
1. Abschnitt: Meldungen 

Art. 11 Früherkennungs- und Überwachungssysteme 
Das BAG betreibt in Zusammenarbeit mit weiteren Bundesstellen und den zuständi-
gen kantonalen Stellen Systeme zur Früherkennung und Überwachung von über-
tragbaren Krankheiten. Es sorgt für die Koordination mit internationalen Systemen. 

Art. 12 Meldepflicht 
1 Ärztinnen und Ärzte, Spitäler und andere öffentliche oder private Institutionen des 
Gesundheitswesens melden Beobachtungen zu übertragbaren Krankheiten mit den 
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3. Abschnitt: Biologische Sicherheit 

Art. 25 Sorgfaltspflicht 
Wer mit Krankheitserregern oder mit deren toxischen Produkten umgeht, muss alle 
erforderlichen Massnahmen treffen, damit keine Menschen zu Schaden kommen 
können. 

Art. 26 Umgang mit Krankheitserregern in geschlossenen Systemen 
1 Bei Tätigkeiten mit Krankheitserregern in geschlossenen Systemen sind sämtliche 
Einschliessungsmassnahmen zu treffen, die notwendig sind, um eine Gefährdung 
des Menschen zu verhindern. 
2 Der Bundesrat führt eine Melde- oder Bewilligungspflicht ein; er regelt die Vo-
raussetzungen und das Verfahren.  
3 Er kann bei bestimmten Krankheitserregern und Tätigkeiten die Melde- oder 
Bewilligungspflicht vereinfachen oder Ausnahmen vorsehen, wenn nach dem Stand 
der Wissenschaft und der Erfahrung eine Gefährdung der Gesundheit ausgeschlos-
sen ist. 

Art. 27 Freisetzen und Inverkehrbringen 
1 Wer Krankheitserreger im Versuch freisetzen oder in Verkehr bringen will, braucht 
dafür eine Bewilligung des Bundes. 
2 Der Bundesrat regelt die Voraussetzungen und das Verfahren für die Erteilung der 
Bewilligung sowie die Information der Öffentlichkeit über Freisetzungsversuche. 
3 Er kann für bestimmte Krankheitserreger Ausnahmen von der Bewilligungspflicht 
vorsehen, wenn nach dem Stand der Wissenschaft und der Erfahrung eine Gefähr-
dung der Gesundheit ausgeschlossen ist. 

Art. 28 Informationspflicht gegenüber Abnehmern 
Wer Krankheitserreger in Verkehr bringt, muss Abnehmer über die gesundheitsrele-
vanten Eigenschaften und Gefahren sowie über die erforderlichen Vorsichts- und 
Schutzmassnahmen informieren. 

Art. 29 Weitere Vorschriften des Bundesrates 
Der Bundesrat kann folgende Vorschriften erlassen: 

a. Er kann den Transport von Krankheitserregern regeln und für ihre Ein-, Aus- 
und Durchfuhr eine Bewilligungspflicht vorschreiben. 

b. Er kann den Umgang mit bestimmten Krankheitserregern einschränken oder 
verbieten. 
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Pandemie weckte Interesse der Wissenschaft

DALL·E: “A Ferdinand Hodler painting of a scientist studying the revision of the Swiss 
epidemic law”
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• Gesetzesentwurf 
‣ “Mit den Massnahmen nach diesem Gesetz sollen (…) die 

Auswirkungen von übertragbaren Krankheiten auf die betroffenen 
Personen, die Gesellschaft und die Wirtschaft reduziert werden.” 

• Kommentare 
‣ Wirtschaft könnte auch als Teil der Gesellschaft betrachtet werden. 
‣ Was ist mit Bildung, Kultur, Sport, etc.?

Art. 2 Abs. 2 Bst. f und 3. Bst. b 
Wirtschaft
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• Gesetzesentwurf 
‣ Ergänzung des Artikels mit “Systeme zur Überwachung (…) des Verbrauchs 

antimikrobieller Substanzen”, aber nicht mit Überwachung der Resistenzen 
(Prävalenz) 

• Kommentare 
‣ Ziele der Überwachung von übertragbaren Krankheiten und des Verbrauchs 

antimikrobieller Substanzen nicht dieselben. 
‣ Eigener Artikel für die Überwachung des Verbrauchs antimikrobieller Substanzen 

(ähnliche wie bei Impfungen) 
‣ Ergänzung von Art. 11 mit Überwachung der Resistenzen (Prävalenz)

Art. 11 Abs. 2
Überwachungssysteme
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• Gesetzesentwurf 
‣ Die Überwachungssysteme wurden mit Abwasserüberwachung ergänzt. Der 

alleinige Fokus auf die Überwachung des Abwassers erscheint jedoch wenig 
vorausschauend. 

• Kommentar 
‣ Erweiterung des Begriffs auf “umweltbasierte Überwachung”, welche z.B. 

auch die Überwachung bzw. Probenentnahme von Oberflächen (z.B. an 
stark frequentierten Orten wie Flughäfen) oder der Luft miteinbeziehen kann.

Art. 11 Abs. 3
Überwachungssysteme
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• Gesetzesentwurf 
‣ Massnahmen wurden mit Gesichtsmasken, Schutzkonzepten, 

Contact-Tracing, Homeoffice, öffentlicher Verkehr und dem Schutz 
von Arbeitnehmer*innen ergänzt. 

• Kommentar 
‣ Weitere Massnahmen, wie z.B. Testempfehlungen, Pool-Tests, 

Selbstquarantäne und -isolation, könnten ebenfalls erwähnt 
werden.

Art. 40
Massnahmen
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• Gesetzesentwurf 
‣ Soll eine Regelung für den Betrieb von «digitalen Contact-Tracing Apps» 

vorgesehen werden? 
‣ Digitales Contact-Tracing hat das Potenzial das klassische Contact-

Tracing als ergänzendes Instrument zu unterstützen (Salathé et al., 2020, 
Swiss Med Wkly). 

• Kommentare 
‣ Das nationale Informationssystem “Contact-Tracing” sollte Anwendungen 

des digitalen Contact-Tracings in anonymisierter Form unterstützen.

Art. 60a Abs. 2
Contact-Tracing
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• Kohortenstudien stellen ein wichtiges Element zur Vorbereitung auf Epidemien 
und Pandemien und zur Überwachung von übertragbaren Krankheiten dar: 
‣ Soziale Kontaktstudie CoMix (https://github.com/ISPMBern/comix) 
‣ Haushalts-Kohortenstudie BEready (https://www.beready.unibe.ch/) 
‣ Seroprävalenz-Studie Corona Immunitas (https://www.corona-immunitas.ch) 

• Kommentar 
‣ Die Rolle von Kohortenstudien in der Vorbereitung und Überwachung sollte 

deshalb gesetzlich verankert werden.

Kohortenstudien
Zusätzliche Themen
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• Unterscheidung zwischen deskriptiver (primär vom BAG 
durchgeführter) und induktiver (primär von Forschungsinstitutionen 
durchgeführter) Statistik. Letztere ist insbesondere für die 
Früherkennung und Überwachung elementar. 

• Kommentar 
‣ “Erstellung von Statistiken” sollte mit “Erstellung von Statistiken 

und Analysen in Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen” 
ersetzt werden.

Statistiken und Analysen
Zusätzliche Themen
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Fragen?
Danke für Ihre Aufmerksamkeit


